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Entschließung 
des Nationalrates vom 6. Juli 2005 

betreffend die Bedeutung der Osterreichischen Gebärdensprache für gehörlose 

Menschen 

Die Bundesregierung wird ersucht, zu prüfen, ob der Bedeutung der Gebärdensprache für gehörlose 
Menschen durch gesetzliche Regelungen, insbesondere in den Bereichen Verwaltung, Bildung und Me
dien, hinreichend Rechnung getragen ist und nötigenfalls dem Nationalrat eine entsprechende Regie
rungsvorlage vorzuschlagen. Weiters wird die Bundesregierung ersucht, auch in Hinkunft bei hiefür in 
Betracht kommenden Regierungsvorlagen auf die Bedeutung der Gebärdensprache für gehörlose Men
schen Bedacht zu nehmen. 
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